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RS OGH 1983/7/7 8Ob33/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1983

Norm

StVO §20 Abs1 ID

Rechtssatz

Das aus § 20 Abs 1 StVO abzuleitende Gebot des Fahrens auf halbe Sicht dient jedenfalls dem Schutz auf der Fahrbahn

der gleichen Straße entgegenkommender Verkehrsteilnehmer; dazu gehört aber auch der entgegenkommende

Linksabbieger solange, bis er diese Fahrbahn verlassen hat.
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